
 
                                                      Satzung 
 
 

§ 1 
 

Name, Sitz und Rechtsform 
 

 
(1) Der Verein "Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum Bad Saarow e.V." 

(OBTZ) mit Sitz in Bad Saarow verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke. Er ist ein nichtwirtschaftlicher Verein gemäß § 21 
BGB. 

 
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens. Der 

Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die in § 2 der Satzung 
genannten Aufgaben. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

 
(6) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen des Vereins an die in § 10 Abs. 3 genannte Institution, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
(7) Der Verein ist in das Vereinsregister unter 25 VR 362 beim Amtsgericht 

Fürstenwalde eingetragen. 
 
(8) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
 

Aufgaben 
 
Das OBTZ ist entsprechend dem Strukturkonzept der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Tumorzentren (ADT) ein Regionales Tumorzentrum. Es ist Mitglied der 
ADT und hat die Aufgabe, 
 
(1) die fachgebietsbezogene und interdisziplinäre Zusammenarbeit aller an der 

Tumorbekämpfung beteiligten Ärzte zu fördern, 
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(2) die diagnostischen Verfahren bei den einzelnen Tumorkrankheiten zu 

standardisieren und zu dokumentieren, 
 
(3) die therapeutischen Verfahren bei den einzelnen Tumorkrankheiten zu 

koordinieren und zu dokumentieren sowie aktuelle abrufbare 
Behandlungsprogramme unter Mitwirkung aller betroffenen Fachgebiete zu 
erarbeiten, 

 
(4) die Verbesserung der Vorsorge und Nachsorge, der kontinuierlichen 

Überwachung, der Rehabilitation sowie der sozialen und psychologischen 
Betreuung von Tumorpatienten zu fördern, 

 
(5) die gemeinsame Nutzung von aufwendigen diagnostischen und 

therapeutischen Einrichtungen zu planen sowie spezielle ärztliche 
Konsiliardienste einzurichten, 

 
(6) die Beteiligung an überregionalen und internationalen Arbeitsgruppen zu 

fördern, 
 
(7) ein zentrales Tumor-Register und eine Tumor-Dokumentation zu führen, 
 
(8) eine zentrale Informationsvermittlung zur Verbesserung der Kooperation 

zwischen Krankenhausärzten und niedergelassenen Ärzten einzurichten, 
 
(9) Fortbildung im Bereich der Onkologie zu fördern sowie wissenschaftliche 

Veranstaltungen mitzugestalten, 
 
(10) mit allen der Tumorbekämpfung dienenden Einrichtungen und 

Organisationen auf nationaler Ebene zusammenzuarbeiten, 
 
(11) die Bevölkerung über die vorhandenen Möglichkeiten der Tumorbekämpfung 

auf Anfrage zu informieren und eine Informationsstelle einzurichten. 
 
 

§ 3 
 

Mittelbeschaffung und Mittelverwendung 
 
(1) Das OBTZ beschafft seine Mittel aus Spenden, Stiftungen sowie sonstigen 

Zuwendungen. Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. 
 
(2) Mittel, die dem OBTZ zufließen, dürfen nur für die in § 2 genannten 

Aufgaben verwendet werden. 
 
 

§ 4 
 

Mitglieder 
 
(1) Mitglieder des OBTZ können im Bereich der Onkologie tätige natürliche und 

juristische Personen werden. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand 
zu beantragen. Im Ablehnungsfall kann der Antragende die 
Mitgliederversammlung um Entscheidung bitten. 
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(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die in § 2 genannten Aufgaben zu 

unterstützen, insbesondere zum Ausbau eines zentralen Tumor-Registers 
und einer Tumor-Dokumentation beizutragen. 

 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem 

Vorstand, durch Tod oder durch Ausschluss aus wichtigem Grunde. Der 
Ausschluss erfolgt durch den Vorstand und ist dem Betroffenen unter 
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

 
 

§ 5 
 

Organisation 
 

Organe des Tumorzentrums sind: Vorstand und Mitgliederversammlung. 
 

 
§ 6 

 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Koordinator und drei Beisitzern. 
 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung 

jeweils für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. 
 
(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder, 

unter denen sich der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende 
befinden muss. 

 
§ 7 

 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des OBTZ. Er stellt einen Förderungsplan 

auf, sorgt für die Beschaffung der Finanzmittel und verwaltet diese. Er 
beschließt den Entwurf des Haushaltsplanes auf Vorschlag des 
Schatzmeisters. 

 
(2) Der Vorstand erstattet der Mitgliederversammlung jährlich einen Geschäfts- 

und einen Kassenbericht. 
 
(3) Der Vorstand tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Zu den Sitzungen 

lädt der Vorsitzende unter Beifügung einer vorläufigen Tagesordnung sowie 
der eingegangenen Beschlussvorlagen mindestens 2 Wochen vor dem 
Sitzungstermin schriftlich ein. Der Vorsitzende leitet die Sitzungen. 

 
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und 

mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit der 
einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Das Sitzungsprotokoll ist 
vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Vorstandes 
gegenzuzeichnen und den Mitgliedern des Vereins auf ihren Wunsch 
zuzusenden. 
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(5) Der Vorstand führt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus, er kann Anspruch auf 

Ersatz der notwendigen und nachgewiesenen Auslagen erheben.  
 

§ 8 
 

Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: Wahl des Vorstandes 

bzw. seine Entlastung, Entgegennahme und Beratung des Geschäfts- und 
des Kassenberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes der 
Rechnungsprüfer, Feststellung des Haushaltsplanes, Entgegennahme der 
Berichte der Arbeitsgruppen, Entscheidung über die Aufnahme von 
Mitgliedern gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3, Wahl von 2 Rechnungsprüfern und 
Änderungen der Satzung. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder 

einem anderen Vorstandsmitglied jährlich mindestens einmal unter Angabe 
der vom Vorstand beschlossenen Tagesordnung, die in der Sitzung nur 
durch einen mit Mehrheit gefassten Beschluss geändert werden kann, 
einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 
wenn dies von einem Drittel der Mitglieder unter Angabe von Gründen 
beantragt wird. Die Frist für die Einladung zu einer ordentlichen 
Mitgliederversammlung beträgt vier Wochen, zu einer außerordentlichen 10 
Tage. Die Mitgliederversammlung ist mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse über 
Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von mehr als der Hälfte der 
Mitglieder. Schriftliche Abstimmung über Satzungsänderungen ist zulässig. 
Soweit vorstehend nichts anderes geregelt ist, gilt § 7 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 

 
§ 9 

 
Arbeitsgruppen 

 
Zur Erreichung der Zielsetzungen im § 2 sollten fachgebietsbezogene oder 
interdisziplinäre Arbeitsgruppen gebildet werden. Der Vorstand benennt einen 
Leiter, der ein schriftliches Arbeitsprogramm vorlegt. Die Bildung einer 
Arbeitsgruppe gilt erst dann als vollzogen, wenn das Arbeitsprogramm vom 
Vorstand bestätigt wurde. Diese Bestätigung gilt für die Dauer von zwei Jahren. 
Die Leiter der Arbeitsgruppen legen der Mitgliederversammlung jährlich einen 
schriftlichen Bericht über die geleistete Arbeit vor. Der Vorstand ist berechtigt, 
Zwischenberichte anzufordern. 
 

§ 10 
 

Auflösung 
 
(1) Zur Auflösung des OBTZ ist eine ausdrücklich zu diesem Zweck einberufene 

außerordentliche Mitgliederversammlung notwendig, die mit einer Frist von 
vier Wochen einzuberufen ist. 

 
(2) Die Auflösung des OBTZ kann nur mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden 

beschlossen werden. 
 
(3) Mit dem Auflösungsbeschluss fällt das Vermögen des OBTZ der 

Brandenburgischen Krebsgesellschaft e.V. zu. Den Mitgliedern des Vereins 
steht ein Anspruch auf anteilige Vermögensausschüttung nicht zu. 


